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Stadt St.Gallen 

www.stadt.sg.ch 

 Direktion Schule und Sport 

 

Verfügung betreffend Zuschlag 

Auftraggeber: Stadt St.Gallen, vertreten durch die Direktion Schule und Sport, Neugas-

se 25, 9004 St.Gallen 

Objekt: Kauf von Nähmaschinen 

Leistung: Serviceleistungen über 6 Jahre 

1� Sachverhalt 

Aufgrund des durchgeführten offenen Verfahrens in eingangs erwähnter Angelegenheit gin-

gen innert Frist drei Angebote von drei Anbietern ein. 

Für die Vergabe wurden Angebote mit bereinigten Nettopreisen von CHF 414'787.00 bis 

CHF 573'976.85 berücksichtigt. 

2� Erwägungen 

Nach Art. 34 Abs. 1 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (sGS 841.11; 

abgekürzt VöB) erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot den Zuschlag. 

Die Angebote wurden entsprechend den in den Ausschreibungsunterlagen bekannt gege-

benen Kriterien beurteilt (Art. 34 Abs. 2 VöB). Die Ergebnisse stellen sich wie folgt dar: 

1.� Preis (80 %): Die Nähmaschinen König AG hat den günstigsten Preis offeriert.  

2.� Vertragsbedingungen (20 %): Die Nähmaschinen König AG offeriert zwar eine kürzere 

Garantiefrist als das bei diesem Kriterium bestplatzierte Angebot, dies vermag den Vor-

sprung im Preis jedoch nicht zu kompensieren. Das bei diesem Kriterium drittplatzierte 

Angebot weist eine noch kürzere Garantiefrist und eine lediglich eingeschränkte Liefer-

barkeit auf. 

Insgesamt erweist sich damit das Angebot der Firma Nähmaschinen König AG, Bahn-

hofstrasse 13, 9000 St.Gallen als das wirtschaftlich günstigste. 

3� Entscheid 

Die Nähmaschinen König AG, Bahnhofstrasse 13, 9000 St.Gallen erhält den Zuschlag zu ei-

nem Preis von CHF 414‘787.00.  

 

St.Gallen, 30. Oktober 2012 

Direktion Schule und Sport 

Dr. Barbara Eberhard 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innert zehn Tagen seit Eröffnung beim Verwaltungsgericht des 

Kantons St.Gallen, Spisergasse 41, 9001 St.Gallen, schriftlich Beschwerde erhoben werden. 

Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhalts sowie eine Begrün-

dung enthalten. Diese Verfügung ist beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien. 

 

Beilage: 

Beurteilungsmatrix (anonymisiert) 
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